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Abwägungsvorschläge

zum Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Müssen

16. Mai 2012

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek, 
südlich der Straße An der Bahn"

Beteiligung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der nach § 59 BNatSchG anerkannten Verbände 
gem § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 



BLATT: 1

Stellungnahme vom 22.08.11

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

vom 05.03.2012

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH

STELLUNGNAHME:

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde

Zur Deutschen Telekom

Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden Dritte § 3 (3) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE: Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGBTÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"



BLATT: 2

TÖB § 4 (1) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

Ein entsprechender Hinweis wurde bereits in die 
Begründung aufgenommen.

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden Dritte § 3 (3) BauGB

vom 13.03.2012

Zum Archäologischen Landesamt Schleswig-
Holstein



BLATT: 3

Zum Fachdienst Brandschutz

Wird berücksichtigt im Rahmen der Erschließungsplanung.

Die Hinweise werden berücksichtigt.

Eine Abstimmung mit der Verkehrsaufsicht wird vor 
Baubeginn vorgenommen. Die Maßgaben des Erlasses 
des Ministeriums für Wissenschaft,Wirtschaft und Verkehr 
des Landes Schleswig-Holstein sind durch die Planung 
bereits eingehalten. 

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGBTÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden Dritte § 3 (3) BauGB

Zum Fachdienst Straßenverkehr

Zum Fachdienst Kommunalaufsicht

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg 
vom 19.03.2012

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde

Sämtliche Kosten werden durch den Erschließungsträger 
getragen. Kosten fallen für die Gemeinde nicht an.



BLATT: 4

Zum Fachdienst Bauaufsicht

Zum Fachdienst Wasserwirtschaft

Zum Fachdienst Naturschutz

Dritte § 3 (3) BauGB

Wird berücksichtigt durch Textteil 3.25 "Werden entlang 
von Wanderwegen Carporte und Garagen sowie 
Nebenanlagen erstellt, ist eine Eingrünung zum 
Wanderweg vorzunehmen."

Wird berücksichtigt. Es wird in die Begründung und in den 
Fachbeitrag eingearbeitet, dass eine Versickerung 
aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich ist.

Wird berücksichtigt. Die Böschungen des 
Regenrückhaltebeckens werden nicht mit Bäumen und 
Sträuchern bepflanzt.

Nachbargemeinden

TÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde

Zu 1.: Wird zur Kenntnis genommen. Weitere Ausgleichs-
maßnahmen für Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Wasser z. B. an der Mühlenbek sind aber nicht möglich.

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB



BLATT: 5

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Nachbargemeinden Dritte § 3 (3) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde Dritte § 3 (2) BauGB

Wird berücksichtigt. Den Bauherren werden entsprechende 
Erklärungen abverlangt.

Wird zum Teil berücksichtigt. Die Gemeinde hält es nicht 
für realistisch, dass die zukünftigen Terrassen und 
Zufahrten in wasserdurchlässiger Bauweise erstellt 

Wird zur Kenntnis genommen. Diesen Vorgaben wird durch 
die Entwicklung von extensivem Grünland im Bereich der 
Maßnahmenfläche Rechnung getragen.

Wird berücksichtigt. Für das Regenrückhaltebecken wird 
eine ausreichend große Fläche vorgesehen, damit es als 
naturnahe Mulde mit flachen Böschungsneigungen  wie 
gefordert gestaltet werden kann. Dichtungen werden falls 
erforderlich aus Lehm hergestellt. Die Detailplanung wird 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

Wird berücksichtigt. Es wird eine Mahd der Flächen erst ab 
Mitte Juli vorgesehen und eine Beweidung erst ab Mitte 
Mai. Der Fachbeitrag  Punkt 6.2  und die textliche 
Festsetzung 3.11 werden entsprechend geändert.

Wird berücksichtigt. Es wird ein entsprechender 
Vertragsentwurf noch im Aufstellungsverfahren vorgelegt.



BLATT: 6

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände stehen somit  
einer Verwirklichung des Bebauungsplanes Nr. 10 nicht 
entgegegen.

Nachbargemeinden Dritte § 3 (3) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

Genehmigungsbehörde Dritte § 3 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

werden und sieht daher von einer Festsetzung ab. Die 
Wanderwege sollen jedoch in wassergebundener 
Bauweise in einer Breite von maximal 2 m angelegt 
werden.

Wird berücksichtigt. Im Bereich der Maßnahmenfläche wird 
südlich des geplanten Regenrückhaltebeckens ein ca. 250 
m² großes Feldgehölz angelegt.

Wird berücksichtigt. Die Baufeldfreimachung wird nur in der 
Zeit vom 01.10. bis zum 14.03. durchgeführt.

Für die Vogelarten Feldlerche und Schafstelze wurde im 
Frühjahr 2012 durch den Dipl. Biologen Karsten Lutz eine 
Kartierung in Form von 2 Begehungen durchgeführt. Dabei 
konnte ein Vorkommen dieser Vogelarten im Plangebiet 
nicht nachgewiesen werden.



Abs. 1:

Abs. 2:

Abs. 3:

BLATT: 7

Wird zur Kenntnis genommen.

Es erfolgt eine Ergänzung der Begründung.

Wird zur Kenntnis genommen.

Nachbargemeinden

Zu Städtebau und Planungsrecht

An der südlichen Grenze des Geltungsbereiches ist bereits 
ein breiter Gehölzstreifen an der Mühlenbek vorhanden, 
der eine Ortsrandeingrünung bewirkt. Auch nach Westen 
und Osten sorgen die vorhandenen Knicks für eine 
Einbindung in die Landschaft. Weitere Anpflanzungen hält 
die Gemeinde nicht für erforderlich.

TÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Dritte § 3 (3) BauGB



BLATT: 8

Nach Durchführung einer Baugrunduntersuchung ist, bis 
auf kleine Einzelteile, eine Versickerung des 
Oberflächenwassers nicht möglich.
Die weiteren Hinweise werden bei der Erschließungs-
planung berücksichtigt.

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Nachbargemeinden

Zum Gewässerunterhaltungsverband 
Steinau/Büchen - Herzogtum Lauenburg
vom 06.03.2012

Dritte § 3 (3) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde Dritte § 3 (2) BauGB



BLATT: 9

TÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

Zur AG 29
vom 14. März 2012

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden Dritte § 3 (3) BauGB

Es wird eine ausreichende Zuwegung zur Ausgleichsfläche 
über den Wanderweg oder über das festgesetzte Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht gesichert. Die Ausgleichsfläche 
wird zur Bebauung hin abgezäunt.

Die Anlage eines Spielplatzes ist nicht geplant. Daher 
stellen sich die Sicherheitsbedenken nicht.

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB



BLATT: 10

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden

Dies ist nicht möglich. Der Knickschutzstreifen muss den 
Baugrundstücken zugeordnet werden.

Dritte § 3 (3) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde



BLATT: 11

Dies kann nicht nachvollzogen werden. Es wurde eine 
umfängliche Bestandsaufnahme einschließlich einer 
faunistischen Potenzialabschätzung durchgeführt.

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Dritte § 3 (3) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

Zum BUND
vom 19.03.2012

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde

Nachbargemeinden

Kenntnisnahme. Dier Wertigkeit der Mühlenbek wird durch 
die Festsetzung der Maßnahmenfläche unterstützt.

Dies kann ebenfalls nicht nachvollzogen werden. Die 
Vielfalt der Lebensräume wurde entsprechend dargestellt.

Die Tiergruppe der Amphibien wurde nicht mit erfasst, da 
sich weder Laichgewässer im Plangebiet befinden, noch 
sich das Intensivgrünland als Landlebensraum für die 
genannten Arten anbietet.

Dies kann nicht nachvollzogen werden. Die geplanten 
Baugrundstücke erhalten einen Abstandsstreifen von 40 bis 
90 m zur Mühlenbek, der als extensives Grünland 
entwickelt wird. Eine Beeinträchtigung der genannten Arten 
kann somit nicht erkannt werden.

Wie oben beschrieben wurde im Rahmen der 
Artenschutzprüfung eine Betroffenheit der genannten Arten 
nicht erkannt.



BLATT: 12

Wird berücksichtigt. Es erfolgt eine naturnahe Gestaltung 
des Regenrückhaltebeckens mit flachen Uferneigungen 
und geschwungenen Uferlinien.

Dritte § 3 (3) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden

Das Regenrückhaltebecken soll nicht für eine Fischhaltung 
genutzt werden.

Eine Drainierung der Niederung ist nicht geplant.

Die Steilufer der Mühlenbek mit Eignung für Eisvogel-
Bruthöhlen werden nicht verändert. Die Gemeinde Müssen 
steht Verbesserungen nicht im Wege.

Eine Verbreiterung des Knickschutzstreifens ist nicht 
möglich. Die fachgerechte Pflege und Erhaltung der Knicks 
ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben. Die Knicks 
liegen jedoch außerhalb des Plangebietes.



BLATT: 13

Im Rahmen der Erschließungsplanung ist hier sicher in 
Kürze eine Abstimmung erforderlich.

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 3 (3) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:STELLUNGNAHME:

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Dritte § 3 (3) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

TÖB § 4 (2) BauGBGenehmigungsbehörde

Zur Gemeinde Büchen
vom 27.02.2012

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Nachbargemeinden



Wehrbereichsverwaltung Nord

Kabel HH/SH/MVP - Planung/Support

Gemeinde Klein Pampau

BLATT: 14

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (ÄöR) 

Stadt Schwarzenbek
Deutscher Wetterdienst

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume - Lübeck

Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg

BEBAUUNGSPLAN NR. 10 DER GEMEINDE MÜSSEN

Von nachfolgend aufgeführten berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
Nachbargemeinden wurden Stellungnahmen 
abgegeben, jedoch keine Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht:

Landesplanung

Genehmigungsbehörde

Nachbargemeinden

TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

Eigentümer § 13 (2) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

STELLUNGNAHME:

ADRESSE:

Schleswig-Holstein Netz AG

TÖB § 13 (1) BauGB

Für das Gebiet:     "Verlängerung Schmiedestraße, nördlich Mühlenbek,  südlich der Straße An der Bahn"

Landesamt für Denkmalpflege

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck

Handwerkskammer Lübeck

Dritte § 3 (2) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:


